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werke wie auch die Deza in den
Regionen, in denen sie tätig sind,
zu einem grossen Teil einheimi-
sche Fachleute. Nachhaltigkeit
gibt es in der Entwicklungshilfe
nur, wenn Programme so konzi-
piert sind, dass diese auch nach
der Beendigung der personellen
und finanziellen Unterstützung
weiterexistieren und sich fortent-
wickeln können.

Partnerschaftliche Arbeit
Die zweite Lektion bestand ge-
mäss Niggli darin, die Fülle mög-
licher AkteurInnen der Entwick-
lung in den armen Ländern zur
Kenntnis zu nehmen. Die Ent-
wicklungshilfe startete als Ge-
schäft zwischen Regierungen. Es
brauchte Zeit, bis die Entwick-
lungsorganisationen lokale Ge-
meinschaften, Bauern und Bäue-
rinnen, Kleinunternehmungen,
Genossenschaften und andere so-
ziale Bewegungen als eigenständi-
ge und entscheidende Akteure
und einzubeziehende Partner ne-
ben dem Staat anerkannten. 
Heute ist es allgemein üblich,
Entwicklungsprogramme in Part-
nerschaft, als Zusammenarbeit
verschiedener Akteure anzupa-
cken: Man arbeitet nicht allein
und nur mit eigenen Strukturen,
sondern über (lokale) PartnerIn-
nen. Hilfe ist nicht mehr ein Ver-

hältnis des einseitigen Gebens und
Nehmens.
Gleichzeitig heisst dies, die Kon-
fliktlinien in den Gesellschaften
der Entwicklungsländer selber
wahrzunehmen. Denn es gibt
auch dort Mächtige und Interes-
sengruppen, denen nichts daran
liegt, den Ärmsten mehr Gewicht
zu geben. So drohen diese arm zu
bleiben, auch wenn ihr Land
langsam wohlhabender wird. Ins-
besondere musste die Illusion auf-
gegeben werden, dass Regierun-
gen zuverlässig als zentrale Akteu-

re in der Armutsbekämpfung
funktionieren. So arbeiten staatli-
che und private Hilfsorganisatio-
nen heute besonders mit benach-
teiligten Gruppen zusammen. Sie
versuchen dabei nicht nur ihre
unmittelbaren (materiellen) Le-
bensumstände, sondern ebenso
ihre Rechtsstellung und ihr poli-
tisches Gewicht zu verstärken.
Dieses Empowerment unterstützt
die Ärmsten darin, sich zu orga-
nisieren und ihre Interessen in die
politische Auseinandersetzung
hinein zu tragen.

Angelpunkt Emanzipation
Die dritte Lektion liegt in der Ge-
schlechtergerechtigkeit: Sehr oft ha-
ben Frauen und Männer unglei-
che Chancen und Rechte. Dies
hat negative Auswirkungen auf
den Entwicklungsprozess. Man
musste erkennen, dass die Ärms-
ten in aller Regel weiblich sind,
betont Peter Niggli. Ebenso, «dass
in der prekären kleinbäuerlichen
Landwirtschaft die Frauen die
Produktion garantieren, oder dass
kein Kastenloser so rechtlos ist,
dass er nicht noch eine Frau unter
sich hat». Gute Entwicklungshil-
fe ist heute undenkbar, ohne dass
der Förderung der Frauen ein
zentraler Platz eingeräumt wird.

Schädigungen vermeiden
Eine schmerzliche vierte Erkennt-
nis ergab sich aus den heftigen
Kontroversen rund um die gros-
sen humanitären Hilfsaktionen in
Afrika: «Interventionen bei schlim-
men Hungersnöten und kriegser-
zeugten Katastrophen in Äthio-
pien, im Südsudan oder in Soma-
lia liefen Gefahr, eine der Krieg
führenden Parteien zu stärken
oder allen Konfliktparteien die
Fortsetzung der bewaffneten Aus-
einandersetzungen zu erleich-
tern.» Unter dem Titel Do not
harm – schade nicht! – erarbeite-
ten Entwicklungsorganisationen
Regeln und Instrumentarien, um

unerwünschte oder gar kontra-
produktive Nebenfolgen ihrer Tä-
tigkeit zu verringern oder zu ver-
meiden.

Grundproblem – Politik der
«Geberländer» – angehen
Die fünfte und sehr entscheiden-
de Massnahme liegt darin, sich
der mangelnden Kohärenz der
«Geberländer» anzunehmen: Die
Widersprüchlichkeit ihrer Nord-
Süd-Politik muss als Haupthin-
dernis einer nachhaltigen Ent-
wicklung armer Länder bezeich-
net werden. Entwicklungsländer
benachteiligende bis ausschlies-
sende Wirtschaftsstrukturen, Han-
dels- und Kapitalregeln – durch-
gesetzt von den Mächtigen und
Reichen – lassen immer wieder
Entwicklungen ganzer Regionen
im Keim ersticken. 
Deshalb bedeutet wirkungsvolle
Entwicklungshilfe eben auch 
vordringlich, Politarbeit zu leis-
ten: Staaten, Regierungen, Kon-
zerne und internationale Organi-
sationen auf globale Gerechtig-
keit und Chancengleichheit zu
verpflichten und zu kontrollieren.
Deshalb übrigens haben sich die
schweizerischen Hilfswerke in der
Alliance Sud zusammengeschlos-
sen, um besser Druck für eine
konsequentere Entwicklungspoli-
tik der Schweiz machen zu kön-
nen. <
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> In aller Regel sind die
Ärmsten weiblich – ob-
wohl Frauen die Produk-
tion garantieren. <

Ich gestehe: das Abstimmungser-
gebnis zur Minarett-Initiative är-
gert mich und liegt mir auf.
Gleichzeitig hoffe ich, dass es doch
«nicht ganz so schlimm ist». Denn
auch in der Vergangenheit wurde
die (politische) Suppe bei uns
nicht immer so heiss gegessen wie
gekocht. Doch die jüngsten Ent-
wicklungen lassen eher zweifeln.
Nun weiss ich als Ethiker, dass Ge-
fühle und Erregungen bedeutsam
sind. Doch ich weiss auch, dass zu
einer seriösen Arbeit der analy-
tisch-fragende Blick hinter Gefüh-
le und Erregungen gehört und
dass moralisierendes Zeigfinger-
Hochhalten nicht weiter hilft.
Entscheidend ist, auf welche Fra-
ge die Abstimmenden wirklich ge-

antwortet haben. Dies lässt sich
an den – auch eigenen – Gründen
ablesen, die zu einem bestimmten
Abstimmungsverhalten führen.
Dabei fällt auf, dass viele Antwor-
ten mit Ängsten und Abwehr zu
tun haben. 
Wäre ich in der Seelsorgearbeit
mit einem Menschen zusammen,
der in einer solchen Verfassung
«gefangen» ist, könnte ich ihn gu-
ten Gewissens mit Verdacht auf
Depression an eine Psychothera-
peutin verweisen. Aus einer spiri-
tuellen Perspektive betrachtet
ginge es in erster Linie darum, ei-
nen Menschen, der so stark von
Angst bewegt und auch gelähmt
wird, zu Erlebnissen des Vertrau-
ens, zu (neuen) Erfahrungen von

Kommentar zum Minarett-Verbot

Wie wollen wir sein?
Sinn und zu den Grundlagen sei-
nes Lebens zu begleiten.
Ein Land kommt aber weder zu
einer Therapiesitzung, noch sucht
es spirituelle Begleitung. Hinge-
gen verfügt die Schweiz in ihrer
Verfassung über eine Basis ihrer
grundlegenden Werte und Hal-
tungen. Ein Blick in die Bundes-
verfassung zeigt: Verbote sind hier
kaum zu finden – mit Ausnahme
des Verbots von Diskriminierung!
– auch im Abschnitt über Bil-
dung, Forschung, Kultur nicht,
wo neu ein einziges, das Minarett-
Verbot stehen wird.
Die Bundesverfassung sagt etwas
über unser Selbstverständnis.
Könnte es sein, dass wir am 29.
November mehr über uns selber
gesagt haben, als uns bewusst
war? Könnte es sein, dass wir we-
niger zum Ausdruck gebracht ha-
ben, was wir nicht wollen, sondern
– wenn auch sehr hilflos – dass

wir kaum wissen, wer wir in die-
ser modernen vielfältigen Welt
sind und sein wollen?
Ähnliche Abwehr erlebe ich auch
in Gesprächen über nicht-schwei-
zerische Seelsorgende in unseren
Pfarreien, über deutsche Professo-
ren an theologischen Fakultäten,
medizinisches Fachpersonal in
den Spitälern, holländische und
amerikanische ManagerInnen in
unseren Unternehmen. Wenn wir
weiter Verbote aufstellen und
noch mehr ausgrenzen, tun wir
uns selber keinen Gefallen: Denn
wir verpassen es jedes Mal zum
Ausdruck zu bringen, wer wir sind
und was wir wirklich wollen.
Fangen wir anderswo an: Christ-
liche Überzeugung und auch un-
sere Verfassung bauen auf der
Gleichwertigkeit aller Menschen
auf. Dies hat Folgen! Lassen wir
uns persönlich darauf ein.
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